
Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

4300/AB XXIII. GP 

Eingelangt am 04.07.2008 
Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

BM für Wirtschaft und Arbeit 

Anfragebeantwortung 
 
 
 
 
Präsidentin des Nationalrates 
Mag. Barbara PRAMMER 
 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 Wien, am 3. Juli 2008 
 
 Geschäftszahl: 
 BMWA-10.101/0127-IK/1a/2008 
 
 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 4332/J betref-

fend „Integrative Berufsausbildung“, welche die Abgeordneten Mag. Christine 

Lapp,     Kolleginnen und Kollegen am 8. Mai 2008 an mich richteten, stelle ich 

fest: 

 

 

Antwort zu den Punkten 1 und 2 der Anfrage: 

 

Diesbezüglich darf auf das von den Wirtschaftskammern Österreich zur Verfü-

gung gestellte, in den Beilagen 1 und 2 enthaltene Zahlenmaterial verwiesen wer-

den.  
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Antwort zu Punkt 3 der Anfrage: 

 

In  Hinblick auf die Zugehörigkeit der integrativen Lehrlinge zu den einzelnen Ziel-

gruppen der integrativen Berufsausbildung zeigt sich, dass insgesamt 62 % der 

Lehrlinge in ihrer Schulzeit einen sonderpädagogischen Förderbedarf aufwiesen 

bzw. teilweise Unterricht nach Sonderschullehrplan (§ 8b Abs. 4 Z. 1 BAG) erhiel-

ten. Ein Viertel der integrativen Lehrlinge verfügt über persönliche Vermittlungs-

hindernisse (§ 8b Abs. 4 Z. 4 BAG), sodass eine Vermittlung in ein reguläres 

Lehrverhältnis nicht möglich  ist. Rund 16 % der integrativen Lehrlinge haben kei-

nen bzw. einen nega-tiven Hauptschulabschluss (§ 8b Abs. 4 Z. 2 BAG).  

 

Lediglich 6 % der integrativen Lehrlinge sind im Sinne des Behinderteneinstel-

lungsgesetzes  bzw. des jeweiligen Landesbehindertengesetzes behindert (§ 8b 

Abs. 4 Z. 3 BAG). Anzumerken ist, dass sich insgesamt auf Grund von möglichen 

Mehrfachnennungen bei der Zuordnung zur Zielgruppenzugehörigkeit ein höherer 

Prozentsatz als 100 % ergibt. 

 

 

Antwort zu Punkt 4 der Anfrage: 

 

Bis  Ende 2007 haben bereits 554 IBA-Lehrlinge ihre integrative Lehre erfolgreich 

abgeschlossen. 222 Jugendliche schlossen die verlängerte Lehre mit der Absol-

vierung der Lehrabschlussprüfung ab, 332 Jugendliche erhielten nach erfolgrei-

cher Abschlussprüfung ein Zeugnis über eine Teilqualifikation. Auf Grund der in-

dividuellen Anpassung der Lehrinhalte an die Fähigkeiten der einzelnen Jugendli-

chen liegt die Erfolgsquote bei den Abschlussprüfungen zur Teilqualifizierung bei 

nahezu 100 %, bei den Lehrabschlussprüfungen nach Lehrverlängerung bestan-

den knapp 70 % der angetretenen  Jugendlichen  die Prüfung (davon 13 % mit 

ausgezeichnetem oder  gutem Erfolg). Damit liegt die Erfolgsquote der IBA-

Lehrlinge mit verlängerter Lehre bei der Absolvierung der Lehrabschlussprüfung 

etwas unter der aller Lehrlinge, wird aber  von Experten vor dem Hintergrund der 

schwierigen Ausgangslage mancher IBA-Lehrlinge als sehr hoch eingeschätzt. 

 

4300/AB XXIII. GP - Anfragebeantwortung2 von 13



Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

 

Antwort zu Punkt 5 der Anfrage: 

 

66 % der Betriebe haben Absolvent/inn/en einer integrativen Berufsausbildung im 

Unternehmen weiterbeschäftigt. In den übrigen Fällen wurde von einer Weiterbe-

schäftigung primär deshalb abgesehen, weil kein Bedarf nach weiteren Arbeits-

kräften bestand; fallweise erfolgte die Beendigung der Beschäftigungsverhältnisse 

auf Wunsch der Lehrlinge.  

 

 

Die hohe Weiterbeschäftigungsquote von Teilqualifikant/inn/en ist laut Auskunft 

der Berufsausbildungsassistent/inn/en auch darauf zurückzuführen, dass für Teil-

qualifizierte während ihrer Ausbildung ein speziell auf sie zugeschnittenes Tätig-

keitsfeld geschaffen wird, welches auch nach Beendigung der Ausbildung für sie 

bereit steht. 

 

 

Antwort zu Punkt 6 der Anfrage: 

 

In den meisten Bundesländern beginnen Lehrlinge mit verlängerter Lehrzeit die 

Berufsschule regulär. Sie sind in den Regelunterricht integriert und werden – bei-

spielsweise im Bundesland Niederösterreich – zwischen den Berufsschulzeiten 

individuell gefördert, so dass sie sehr häufig die Berufsschule regulär abschließen 

können. Bei Bedarf kann eine Klasse wiederholt werden, in Tirol hingegen wird für 

Lehrberufe mit verlängerter  Lehrzeit ein eigener Lehrplan verordnet. Sofern Lehr-

linge mit verlängerter Lehrzeit jedoch die regulären Anforderungen erfüllen, wer-

den sie auch in Tirol nach dem Regellehrplan unterrichtet.  

 

In Wien werden Lehrlinge mit verlängerter Lehrzeit wenn möglich in homogene 

Klassen einberufen. Die Klassen werden im Jahresunterricht geführt, auch wenn 

es bei denselben  Lehrberufen  in den Regelklassen einen Blockunterricht gibt.  

Die  Stundenbelastung  wird  bei  homogenen  Klassen auf maximal sechs Stun-

den pro Tag herabgesetzt, was bei einer Integration in Regelklassen nicht möglich 

ist. Gleichzeitig wurde der erste Berufsschuljahrgang generell auf drei Semester 
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ausgedehnt. Insgesamt  absolvieren  Lehrlinge mit verlängerter Lehrzeit in Wien 

mehr Unterrichtseinheiten als reguläre Lehrlinge. Im Regelfall werden sie nach 

diesen drei Semestern in die Regelklasse integriert. Die Integration kann aber 

auch später erfolgen, sie ist ab-hängig von der Klassenzusammensetzung in den 

einzelnen Lehrberufen. 

 

In Oberösterreich wurde für die beiden Berufe Maurer/in und Straßenerhaltungs-

fachmann/-frau ein Versuch gestartet, bei dem die Berufsschullehrpläne von drei 

auf vier Jahre aufgeteilt wurden.An Stelle von 1.260 Unterrichtseinheiten in drei 

Berufsschuljahren mit 42 Stunden pro Woche (im Blockunterricht) absolvieren die 

Lehrlinge insgesamt 1.520 Einheiten mit 38 Stunden pro Woche in vier Jahren. 

 

Antwort zu Punkt 7 der Anfrage: 

 

Die Berufsausbildungsassistenz (BAS) ist in den Bundesländern sehr unter-

schiedlich organisiert. In Kärnten und Vorarlberg bietet jeweils nur eine Organisa-

tion diese Dienstleistung an, in den anderen Bundesländern wird die Berufsaus-

bildungsassistenz von verschiedenen Trägerorganisationen geleistet. Finanziell 

gefördert wird die Berufsausbildungsassistenz von den jeweiligen Landesstellen 

des Bundessozialamts (BASB) oder dem Arbeitsmarktservice (AMS), in einigen 

Bundesländern auch vom Land selbst. Das BASB fördert grundsätzlich die Be-

rufsausbildungsassistenz in den Betrieben der freien Wirtschaft, das AMS die Be-

rufsausbildungsassistenz in den Ausbildungseinrichtungen. In Bundesländern, in 

denen mehrere Träger tätig sind, erfolgt die Arbeitsteilung oftmals entlang dieser 

Zuteilung, d.h. einige Organisationen betreuen nur die integrativen Lehrlinge in 

den Betrieben, andere die Lehrlinge, die in den Ausbildungseinrichtungen ihre 

Lehre absolvieren. In einigen Fällen, wie z. B. in Niederösterreich, teilen sich die 

Trägerorganisationen die Betreuung der Jugend-lichen nach regionalen Gesichts-

punkten innerhalb des Bundeslandes. 

 

Das Beschäftigungsausmaß der Berufsausbildungsassistent/inn/en variiert im 

Durchschnitt zwischen 20 und 40 Stunden pro Woche. Das BASB, welches die 

Berufsausbildungsassistenz in den Betrieben fördert, gibt einen fixen Betreuungs-

schlüssel vor: Jede/r vollbeschäftigte Berufsausbildungsassistent/in muss mindes-
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tens 20 integrative Lehrlinge (ansonsten aliquot zum Beschäftigungsausmaß) 

betreuen. Das AMS hingegen, welches die Berufsausbildungsassistenz in den 

Ausbildungseinrichtungen fördert, hat diesbezüglich keine verbindliche Regelung. 

In Wien liegt der Betreuungsschlüssel bei Berufsausbildungsassistent/inn/en, die 

vom AMS gefördert werden und integrative Lehrlinge in Ausbildungseinrichtungen 

betreuen, bei 1:100, in Oberösterreich z.B. bei 1:50. 

 
 
 
 
 
Beilagen 
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